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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Konstanz für 
den Master-Studiengang Public Policy and Management  
 
Vom 6. April 2005 
 

Kennziffer:  
B 22.0 
Stand: 06.04.2005 

 
 
Aufgrund von § 45 Absatz 1 Satz 2 und § 51 Absatz 1 Satz 2 Universitätsgesetz hat 
der Senat der Universität Konstanz am 10. November 2004 die nachstehende Prü-
fungsordnung beschlossen. 
Der Rektor hat seine Zustimmung gem. § 34 Abs. 1 Satz 3 Landeshochschulgesetz 
in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) am 5. April 2005 erteilt. 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1 Zweck der Master-Prüfung 
 
(1) Die Master-Prüfung bildet den weiteren berufsqualifizierenden Abschluss eines 
konsekutiven Studiengangs im Sinne der ländergemeinsamen Strukturvorgaben ge-
mäß § 9 Abs. 3 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-
Studiengängen gem. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 im 
Fach Politik- und Verwaltungswissenschaft. Durch die Master-Prüfung soll der Kandi-
dat1 zeigen, dass er vertiefte wissenschaftliche Fachkenntnisse aufweist und in der 
Lage ist, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbeiten und wissen-
schaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. Ziel der Ausbildung ist die Ver-
mittlung von vertieften Kenntnissen über politik- und verwaltungswissenschaftliche 
Fragestellungen in einem der vier Programme Public Policy and Governance, Mana-
gement of Conflict and Peace, Administrative Reform and Organizational Change, 
European Integration and International Organization. Der Student soll sich mit den 
Grundfragen dieser Bereiche vertraut machen und sich für Tätigkeiten in wis-
senschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Organisationen qualifizieren. 
 
(2) Der an der Universität Konstanz erworbene Grad "Master of Arts in Public Policy 
and Management" berechtigt seinen Inhaber nach Maßgabe der Promotionsordnung 
der Universität Konstanz eine Doktorarbeit im Fach Politikwissenschaft oder Verwal-
tungswissenschaft zu beginnen und in ein Promotionsverfahren zum Doktor rer. soc. 
einzutreten. 
 
 
§ 2 Graduierung 
 
Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung verleiht die Universität Konstanz den aka-
demischen Grad "Master of Arts" (M.A.) in der Fachrichtung Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft (Public Policy and Management). 
 
 

                                            
1 Alle Amts-, Status-, Funktions-  und Berufsbezeichnungen, die in dieser Studien- und Prüfungsordnung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in der entsprechenden 
weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Be-
zeichnungen und Titeln. 
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§ 3 Regelstudienzeit 
 
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester, einschließlich der Zeit für das Anfertigen 
der Master-Thesis. 
 
 
§ 4 Struktur  
 
(1) Das politik- und verwaltungswissenschaftliche Master-Studium umfasst das wis-
senschaftliche Kernfach Politik- und Verwaltungswissenschaft (Public Policy and 
Management) und Lehrveranstaltungen in Nachbardisziplinen. Das Kernfach gliedert 
sich in die vier Programme Public Policy and Governance, Management of Conflict 
and Peace, Administrative Reform and Organizational Change, European Integration 
and International Organization. Es handelt sich um einen stärker forschungsorientier-
ten Studiengang im Sinne der ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 
Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen ent-
sprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003. 
 
(2) Der Studiengang ist modular aufgebaut. Ein Lehrmodul ist eine Studieneinheit 
bestehend aus mehreren Lehrveranstaltungen, die sich entweder methodisch oder 
inhaltlich aufeinander beziehen. 
 
(3) Ein Auslandstudium an einer der Partnerhochschulen des Fachbereichs wird aus-
drücklich empfohlen. 
 
(4) Das Studium umfasst ein mindestens dreimonatiges Praktikum (Internship) in ei-
nem Aufgabenbereich, der für das gewählte Programm einschlägig ist. Die Wahl der 
Praktikumsstelle im In- oder Ausland erfolgt im Einvernehmen mit dem Beauftragten 
für den Arbeitsaufenthalt, der auf Vorschlag des Fachbereichs vom Rektor ernannt 
wird. Der Beauftragte ist für die Betreuung der Studierenden im Praktikum verant-
wortlich. 
 
 
§ 5 Studienumfang 
 
(1) Der Studienumfang entspricht in der Regel insgesamt 120 ECTS-Credits. 
 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Master-Prüfung wird ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Der Prüfungsausschuss wird bei der Organisation von Prüfungen 
vom Zentralen Prüfungsamt unterstützt. Er trifft die im Rahmen der Prüfungsverfah-
ren erforderlichen Entscheidungen nach Maßgabe der Prüfungsordnung, soweit in 
dieser Prüfungsordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes be-
stimmt ist. Der Prüfungsausschuss kann dem Vorsitzenden widerruflich die Erledi-
gung einzelner Aufgaben übertragen. 
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(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsord-
nung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform des 
Studienplans und der Prüfungsordnung. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss besteht aus: 

1. drei Professoren des Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft, 
2. einem Vertreter des wissenschaftlichen Dienstes des Fachbereichs Politik- und  

Verwaltungswissenschaft, 
3. zwei Studierenden des Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft, mit 

beratender Stimme, 
4. dem Sekretär des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme als ständiges 

Mitglied. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder gemäß Absatz 3 Nummer 1 und 2 beträgt zwei Jahre, 
die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des 
Fachbereichsrats durch die Studiengangskommission. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter aus der Gruppe der Professoren. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei Prüfungen anwe-
send zu sein. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Prüfer unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
§ 7 Prüfer 
 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und bestimmt die Zusammensetzung 
der Prüfungskommissionen. Er kann die Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. 
 
(2) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit ein-
zelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Professoren, 
Hochschul- und Privatdozenten befugt. Wissenschaftliche Assistenten, wissenschaft-
liche Mitarbeiter, Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben können nur 
dann ausnahmsweise zu Prüfern bestellt werden, wenn Professoren und Hochschul-
dozenten nicht in genügendem Ausmaß als Prüfer zur Verfügung stehen. Satz 1 gilt 
entsprechend für wissenschaftliche Mitarbeiter mit langjähriger erfolgreicher Lehrtä-
tigkeit, denen der Fachbereichsrat die Prüfungsbefugnis übertragen hat. Die Betreu-
ung und Bewertung der Abschlussarbeit kann nur Professoren, Hochschul- und Pri-
vatdozenten übertragen werden; dies gilt auch für wissenschaftliche Mitarbeiter, de-
nen vom Fachbereichsrat die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 
 
(3) Die studienbegleitenden Prüfungen werden von dem Leiter der jeweiligen Lehr-
veranstaltung abgenommen.  
 
(4) Die Ausgabe von Themen für die Master-Thesis sowie die Betreuung und Bewer-
tung dieser Arbeiten kann nur Professoren, Hochschul- und Privatdozenten sowie 
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wissenschaftlichen Mitarbeitern, denen vom entsprechenden Fachbereichsrat die 
Prüfungsbefugnis eingeräumt wurde, übertragen werden. 
 
 
§ 8 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengän-
gen einer Universität oder einer gleichgestellten deutschen oder ausländischen 
Hochschule werden auf schriftlichen Antrag des Studenten anerkannt, soweit sie 
gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen den im 
Studienfach „Politik- und Verwaltungswissenschaft“ vorgeschriebenen Prüfungsleis-
tungen im Wesentlichen entsprechen. Der Student hat die für die Anerkennung er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzver-
einbarungen, sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu be-
achten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich aner-
kannten Fernstudien, in staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien und 
Fachhochschulen gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Prü-
fungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" (4,0) aufgenom-
men. 
 
(5) Entscheidungen nach Absatz 1 bis 4 trifft der Prüfungsausschuss im Zusammen-
wirken mit den jeweiligen Fachvertretern.  
 
(6) Die Anerkennung von Teilen der Master-Prüfung kann versagt werden, wenn 
mehr als die Hälfte aller studienbegleitenden Prüfungsleistungen und/oder eine Prü-
fungsleistung der Abschlussprüfung anerkannt werden soll. Ein Antrag auf Anerken-
nung einer Prüfung muss durch ein vom Prüfungsausschuss zu bestimmendes, für 
dieses Fach zuständiges Mitglied des Fachbereichs oder der beteiligten Fachberei-
che befürwortet werden. 
 
 
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzfristen 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat einen Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er nach Be-
ginn der Prüfung ohne triftigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird, es sei denn, der Kandidat hat die Fristüberschreitung nicht zu vertre-
ten. 
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(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-
den.  
 
(3) Bei Krankheit des Kandidaten bzw. eines von ihm allein zu versorgenden Kindes 
oder pflegebedürftigen Angehörigen kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes (unter 
Verwendung des entsprechenden Vordrucks des Zentralen Prüfungsamtes) und in 
Zweifelsfällen ein Attest eines von der Hochschule benannten Arztes verlangt wer-
den. Wird der Grund anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(4) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(5) Über die Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, namentlich eines Täu-
schungsversuchs entscheidet der Prüfungsausschuss. Er kann unter Berücksichti-
gung der Schwere des Verstoßes folgende Entscheidungen treffen: 
 

1. Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistungen, 
2. Bewertung der Prüfungsleistungen, auf die sich das ordnungswidrige Verhalten 

bezieht, mit „nicht ausreichend“ (5,0) und entsprechende Einbeziehung in die 
Ermittlung der Noten oder 

3. Erklärung der Prüfung oder des Prüfungsteils als nicht bestanden. 
4. In besonders schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kan-

didaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(6) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(7) Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht ausreichend“(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschlie-
ßen. 
 
(8) Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von vier Wochen verlangen, dass Ent-
scheidungen gemäß Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft weren.  
 
(9) Auf Antrag sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen Gesetz zum 
Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, entsprechend zu be-
rücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutter-
schutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung; die Dauer des 
Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet. Gleichfalls sind die Fristen für die 
Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes über die Gewährung von Er-
ziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf Antrag zu berücksichtigen. Der Kandidat 
muss spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab er die Elternzeit antre-
ten will, dem Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen Nachweise 
schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume er die Elternzeit 
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in Anspruch nehmen will. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Eltern-
zeit nach dem BErzGG auslösen würden, und teilt dem Kandidaten das Ergebnis 
sowie ggf. die neu festgesetzten Prüfungsfristen unverzüglich mit. Die Bearbeitungs-
frist der Master-Thesis kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Das ge-
stellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält der Kandidat 
ein neues Thema. 
 
(10) Auf Antrag können Tätigkeiten von Studierenden in der Selbstverwaltung der 
Universität oder des Studentenwerks bis zu zwei Semester bei der Berechnung der 
Prüfungsfristen berücksichtigt werden. 
 
 
II. Studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
 
§ 10 Art der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind schriftlich als Hausarbeit oder in 
Form einer etwa zwei- bis dreistündigen Klausur zu erbringen. Klausuren in Form des 
Antwort-Wahl-Verfahrens sind ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Die Bearbeitungsfrist für die Hausarbeiten beträgt höchstens 
vier Wochen. 
 
(2) Macht ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaubhaft, dass er 
wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwerden nicht in der 
Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, so gestattet ihm der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleis-
tungen. 
 
 
§ 11 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 
 
(1) Zu den studienbegleitenden Prüfungen muss sich der Kandidat im Prüfungssek-
retariat anmelden. Die Termine für die Anmeldung legt der Prüfungsausschuss fest 
und gibt sie unter Angabe einer Ausschlussfrist durch Aushang bekannt. 
 
(2) Mit der Anmeldung zur ersten studienbegleitenden Prüfung muss der Kandidat 
beim Prüfungsausschuss die Zulassung zu den studienbegleitenden Prüfungen be-
antragen. 
 
(3) Zu den studienbegleitenden Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. im Master-Studiengang Public Policy and Management an der Universität Kon-
stanz immatrikuliert ist und 

2. seinen Prüfungsanspruch in diesem Master-Studiengang nicht verloren hat. 
 



   

 

9 
 

9

(4) Dem Zulassungsantrag sind beizufügen: 
 

1. der Nachweis der Immatrikulation, 
2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat im Fach Politikwissenschaft oder Ver-

waltungswissenschaft an der Universität Konstanz oder an einer anderen wis-
senschaftlichen Hochschule bereits eine Magister/Master-Prüfung oder Diplom-
prüfung oder eine Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
endgültig nicht bestanden hat, den Prüfungsanspruch in einem solchen Stu-
diengang an der Universität Konstanz oder an einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule verloren hat oder sich in einem solchen Prüfungsverfahren befin-
det. 

 
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Er kann die Entschei-
dung dem Vorsitzenden übertragen. Falls der Studierende nicht zugelassen werden 
kann, wird ihm dies schriftlich vom Prüfungssekretariat mitgeteilt; die Ablehnung ist 
mit einer Begründung zu versehen. 
 
(6) Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn: 
 

1. die in Abs. 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen gem. Abs. 2 und 3 unvollständig und trotz Aufforderung nicht 

fristgemäß vervollständigt worden sind, 
3. der Kandidat im Fach Politik- oder Verwaltungswissenschaft eine Magis-

ter/Master-Prüfung oder Diplomprüfung oder eine Wissenschaftliche Prüfung für 
das Lehramt an Gymnasien endgültig nicht bestanden hat, den Prüfungsan-
spruch in einem solchen Studiengang an der Universität Konstanz oder an einer 
anderen wissenschaftlichen Hochschule verloren hat oder sich in einem sol-
chen Prüfungsverfahren befindet.  

 
(7) Ist es dem Studierenden nicht möglich, eine nach Absatz 2 und 3 erforderliche 
Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss 
gestatten, den Nachweis auf eine andere Art zu führen. 
 
 
§ 12 Studienbegleitende Prüfungstermine 
 
Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind jeweils zum Ende der Vorlesungs-
zeit des laufenden Semesters, spätestens bis 15.September bzw. 15. April zu erbrin-
gen.  
 
 
§ 13 Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Einzelnoten) werden von den je-
weiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgen-
de Noten zu verwenden:  
 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung 
2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über dem Durchschnitt liegt 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  
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   entspricht 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den               

   Anforderungen genügt 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

   Anforderungen nicht mehr genügt. 
 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen sind Zwischenwerte durch 
Erniedrigen oder Erhöhen der Notenwerte um 0,3 zulässig. Dabei sind die Noten 0,7, 
4,3 und 5,3 ausgeschlossen. 
 
(3) Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüfern bewertet, so errechnet sich de-
ren Note aus dem Durchschnitt der Noten der Prüfer. Bei der Bildung der Noten für 
einzelne Prüfungsleistungen wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
Die so errechnete Prüfungsnote lautet: 
Bei einem Durchschnitt bis   1,3    = ausgezeichnet 
bei einem Durchschnitt über 1,3 bis 1,5  = sehr gut 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5  = gut 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5  = befriedigend 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0  = ausreichend 
bei einem Durchschnitt über 4,0   = nicht ausreichend. 
 
(4) Bei der Bildung der Gesamtnote für die Abschlussprüfung gilt Absatz 3 entspre-
chend. Die Gesamtnote wird jeweils mit einer Dezimalstelle ausgewiesen. 
 
 
§ 14 Vergabe von ECTS-Credits 
 
(1) ECTS-Credits (cr) für studienbegleitende Prüfungsleistungen sind nur dann zu 
vergeben, wenn die für die jeweilige Veranstaltung erforderlichen Leistungen erfolg-
reich erbracht wurden.  
 
(2) Die Master-Thesis gemäß § 19 wird mit 30 ECTS-Credits verrechnet. 
 
 
§ 15 Lehr- und Prüfungssprachen 
 
(1) Lehrveranstaltungen werden in englischer oder deutscher Sprache abgehalten.  
 
(2) Prüfungsleistungen können in deutscher oder in englischer Sprache erbracht wer-
den. Für die Wahl der Sprache ist die Zustimmung der Prüfer erforderlich.  
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III. Prüfungen und Fristen für das Ablegen der Prüfungen 
 
 
§ 16 Inhalt, Art und Umfang der Master-Prüfung 
 
(1) Die Master-Prüfung besteht aus zwei Teilen. In Teil I sind insgesamt elf studien-
begleitende Prüfungsleistungen gemäß § 18 in Verbindung mit § 10 zu erbringen, fer-
ner ist eine praktikumsbezogene Fallstudie zu erstellen; Teil II ist die Master-Thesis 
gemäß § 19. Die aufgeführten Prüfungsteile sind in der genannten Reihenfolge zu 
absolvieren. 
  
(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die schon Bestandteil einer abgeschlossenen 
Bakkalaureus/Bachelor-Prüfung in Politik- oder Verwaltungswissenschaft waren, 
können für die Master-Prüfung nicht anerkannt werden. 
 
(3) Dies gilt auch für Praktika, die während eines Bachelor-Studiums in Politik- oder 
Verwaltungswissenschaft abzuleisten waren. Andere Praktika können nur dann an-
erkannt werden, wenn in ihnen eine programmrelevante Fallstudie erstellt wurde. 
 
 
§ 17 Anmeldung und Zulassung zu Teil II (Master-Thesis) der Abschlussprü-
fung  
 
(1) Zu Teil II der Abschlussprüfung (Master-Thesis) kann nur zugelassen werden, 
wer 

1. an der Universität Konstanz im Master-Studiengang Public Policy and Manage-
ment immatrikuliert ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Master-Studiengang nicht verloren hat, 
3.  alle erforderlichen studienbegleitenden Prüfungsleistungen gemäß § 18 er-

bracht hat. 
 
(2) Die Zulassung zur Master-Thesis soll unmittelbar nach Bestehen der letzten stu-
dienbegleitenden Prüfung beantragt werden. Wird nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach dem Bestehen der letzten studienbegleitenden Prüfung die Zulassung zur Mas-
ter-Thesis beantragt, so teilt der Prüfungsausschuss dem Kandidaten ein Thema und 
die Prüfer zu, wobei ein Prüfer gleichzeitig als Betreuer der Master-Thesis bestellt 
wird. Über Ausnahmefälle entscheidet auf schriftlichen Antrag der Prüfungsaus-
schuss.  
 
(3) Die Anmeldung verbunden mit dem Antrag auf Zulassung zur Master-Thesis ist 
schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. die Nachweise der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen und 
2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat im Fach Politikwissenschaft oder Ver-

waltungswissenschaft bereits eine Magister/Master-Prüfung, Diplomprüfung o-
der Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien endgültig nicht 
bestanden hat, den Prüfungsanspruch in diesem Studiengang an der Universi-
tät Konstanz oder an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule verloren hat 
oder sich in einem solchen Prüfungsverfahren befindet. 
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(4) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Prüfungsausschuss aufgrund der 
eingereichten Unterlagen. Die Zulassung zur Master-Thesis darf nur versagt werden, 
wenn  
 

1. die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder 
2. die Unterlagen gem. Abs. 3 unvollständig und trotz Aufforderung nicht fristge-

mäß vervollständigt worden sind, oder 
3. der Kandidat im Fach Politikwissenschaft oder Verwaltungswissenschaft eine 

Magister/Master-Prüfung oder Diplomprüfung oder Wissenschaftliche Prüfung 
für das Lehramt an Gymnasien endgültig nicht bestanden hat, den Prüfungsan-
spruch in diesem Studiengang an der Universität Konstanz oder an einer ande-
ren wissenschaftlichen Hochschule verloren hat oder sich in einem solchen Prü-
fungsverfahren befindet. 

  
 
§ 18 Teil I der Abschlussprüfung (studienbegleitende Prüfungsleistungen) 
 
Teil I der Abschlussprüfung besteht aus insgesamt 12 schriftlichen Prüfungsleistun-
gen, darunter die Fallstudie zum abzuleistenden Praktikum, die studienbegleitend 
während des Master-Studiums in den folgenden vier Master-Modulen abzulegen 
sind: 
 
Master-Modul 1: Methods 
1. Research Design (7cr) 
2. Advanced Methods in Social Science Research (7cr) 
 
Nur für Absolventen nicht-sozialwissenschaftlicher oder nicht verwaltungswissen-
schaftlicher oder nicht betriebswissenschaftlicher Studiengänge je nach den Gege-
benheiten des Einzelfalls einer der folgenden Zusatzkurse: 

2a Basic Methods of Social Science Research  
2b Introduction into Political Theory  
2c Introduction into Organization and Management Theory  

 
Master-Modul 2: Theories 
Im Programm Public Policy and Governance: 
1. Political Theory (7cr) 
2. Organization and Management (7cr) 
3. Basic Seminar I Public Policy and Governance (6cr) 
4. Basic Seminar II Public Policy and Governance (6cr) 
 
Im Programm Management of Conflict and Peace: 
1. Political Theory (7cr) 
2. Organization and Management (7cr) 
3. Basic Seminar I Management of Conflict and Peace (6cr) 
4. Basic Seminar II Management of Conflict and Peace (6cr) 
 
Im Programm Administrative Reform and Organizational Change: 
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1. Political Theory (7cr) 
2. Organization and Management (7cr) 
3. Basic Seminar I Administrative Reform and Organizational Change (6cr) 
4. Basic Seminar II Administrative Reform and Organizational Change (6cr) 
 
Im Programm European Integration and International Organization 
1.  Political Theory (7cr)  
2. Organization and Management (7cr) 
3. Basic Seminar I European Integration and International Organization (6cr) 
4. Basic Seminar II European Integration and International Organization (6cr) 
 
Master-Modul 3: Applied Methods and Theories 
In allen Programmen:  
1. Seminar I (6cr)  
2. Seminar II (6cr) 
3. Directed Study (6cr) 
4 Internship and Related Case Study (20cr) 
 
Das Praktikum (Internship) ist in einem Aufgabenbereich abzuleisten, der für das 
gewählte Programm einschlägig ist und zu einem Thema der Kurstypen Seminar, Di-
rected Study oder Program Related Seminar (vgl. Modul 4) in Beziehung steht. Über 
das Praktikum ist ein gesonderter Leistungsnachweis in Form einer Fallstudie (Case 
Study) in einem Umfang von mindestens 30 Seiten zu erbringen. 
 
Master-Modul 4: Related Disciplines 
In allen Programmen: 
 
Program Related Seminars 
 
Mindestens zwei themenspezifische Seminare aus den Fächern Wirtschaftswissen-
schaften, Rechtswissenschaften, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Philosophie 
oder Psychologie im Umfang von mindestens 12 cr. Ein Seminar kann ersetzt wer-
den durch eine Lehrveranstaltung aus einem der nicht gewählten Modul-Programme.  
 
Anmeldung, Zulassung, Durchführung, Form, Umfang und Bewertung von Prüfungen 
zu fachfremden Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Prü-
fungsordnung des Studiengangs, zu dessen Curriculum die betreffende Lehrveran-
staltung gehört. Der Leistungsnachweis muss die Note und die Anzahl der ECTS-
Credits enthalten. 
 
 
§ 19 Teil II der Abschlussprüfung (Master-Thesis) 
 
(1) Die Master-Thesis ist eine schriftliche Prüfungsarbeit, in der der Kandidat zeigen 
soll, dass er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein politik- und ver-
waltungswissenschaftliches Thema nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten. 
Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, einen Vorschlag für das Thema und den 
Betreuer zu machen. Mit der Ausgabe des Themas übernimmt der gem. § 7 bestellte 
Prüfer auch die Betreuung der Master-Thesis. 
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(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Themenvorschlag und die Prüfer.  
 
(3) Der Zeitpunkt der Ausgabe, das Thema und die bestellten Prüfer werden dem 
Kandidaten vom Zentralen Prüfungsamt mitgeteilt und sind aktenkundig zu machen.  
 
(4) Die Frist für die Anfertigung der Thesis beginnt mit der Ausgabe des Themas. 
Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis beträgt vier Monate. Themenstellung und 
Betreuung sind hierauf abzustellen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf 
begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um die Zeit der Verhinderung – jedoch 
höchstens um einen Monat - verlängern. Der Antrag muss, abgesehen von begrün-
deten Ausnahmefällen, spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit 
beim Zentralen Prüfungsamt eingegangen sein und bedarf der Zustimmung des Be-
treuers der Thesis. Dauert die Verhinderung länger, so kann der Kandidat das The-
ma zurückgeben. Das Thema gilt dann als nicht ausgegeben. In diesem Fall muss 
nach Beendigung der Verhinderung unverzüglich die Ausgabe eines neuen Themas 
beantragt werden. 
 
(5) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten beiden Wochen der Be-
arbeitungszeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist binnen vier Wochen zu 
stellen und auszugeben. 
 
(6) Die Thesis ist fristgerecht in drei gebundenen, maschinengeschriebenen Exemp-
laren (Format DIN A4) sowie einmal in digitaler Form beim Zentralen Prüfungsamt 
einzureichen; davon verbleibt ein Exemplar bis zum Abschluss des Prüfungsverfah-
rens beim Zentralen Prüfungsamt. Der Abgabetermin ist aktenkundig zu machen. 
Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, so gilt sie als mit "nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, es sei denn, der Kandidat hat das Fristversäumnis nicht zu vertreten.  
 
(7) Bei der Abgabe der Thesis hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er die 
Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von ihm angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat und dass diese noch nicht anderweitig als Abschlussarbeit 
einer Magister/Master-Prüfung oder vergleichbaren Prüfung eingereicht wurde. Er 
hat bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens die Materialien verfügbar zu halten, 
welche die eigenständige Abfassung der Arbeit belegen können. 
 
(8) Die Arbeit ist innerhalb von sechs Wochen von zwei Prüfern gemäß § 21 zu be-
werten. Einer der Prüfer ist in der Regel derjenige, der das Thema gestellt hat. Der 
zweite Prüfer wird im Benehmen mit dem Erstprüfer vom Prüfungsausschuss be-
stimmt. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden Gutachten.  
 
(9) Wenn die Note eines Prüfers „ausreichend“ (4,0) oder besser, die des anderen 
„nicht ausreichend“ (5,0) lautet,  bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten Prüfer. 
Bewertet der dritte Prüfer die Thesis mindestens mit „ausreichend“ (4,0), so ist die 
Master-Thesis bestanden. Die Note wird in diesem Fall auf „4,0“ festgelegt oder, falls 
das dritte Gutachten günstiger lautet, aus dem arithmetischen Mittel der Noten der 
drei Gutachten gebildet. Lautet die Note des dritten Prüfers „nicht ausreichend“ (5,0), 
so ist die Thesis nicht bestanden. 
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§ 20 Bewertung der Master-Prüfung, Bildung der Noten 
 
(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsteile gem. §§ 18 und 19 mit 
mindestens "ausreichend“ (4,0) benotet worden sind. 
 
(2) In die Gesamtnote, die gemäß § 13 gebildet wird, gehen folgende bis auf eine 
Stelle nach dem Komma gerundete Einzelnoten mit folgender Gewichtung ein: 
 

- die elf Prüfungsleistungen (Teil I) gemäß § 18 mit 50 % 
- die Fallstudie zum Praktikum (Teil I) gemäß § 18 mit 10 % 
- die Master-Thesis (Teil II) gemäß § 19 mit 40 %  

 
(3) Hat ein Kandidat eine Gesamtnote zwischen 1,0 und 1,3 erreicht, so wird das 
Prädikat „ausgezeichnet“ verliehen.  
 
 
§ 21 Zeugnis, Urkunde 
 
(1) Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung erhält der Kandidat ein Zeugnis. In 
diesem sind sämtliche Prüfungsleistungen der Master-Prüfung mit den jeweiligen 
Einzelnoten (einschließlich Dezimalnote) sowie die Gesamtnote (mit einer Komma-
stelle) und das Thema der Master-Thesis aufgeführt. Auf Antrag wird eine Bescheini-
gung ausgestellt, die über den erreichten Rangplatz Auskunft gibt. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine Urkunde ausgehändigt, mit der die Verlei-
hung des akademischen Mastergrades beurkundet wird. Der akademische Grad darf 
erst nach Aushändigung der Urkunde geführt werden. 
 
(3) Auf Antrag wird eine englischsprachige Übersetzung des Zeugnisses und der Ur-
kunde ausgestellt. In der englischen Übersetzung wird die Bezeichnung „Master of 
Arts in Public Policy and Management“ verwendet. 
 
(4) Zeugnis und Urkunde werden vom Fachbereichssprecher des Fachbereichs Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz und dem Vorsitzenden 
des Zentralen Prüfungsausschusses unterzeichnet. Als Datum ist der Tag an-
zugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 
 
(5) Jedem Zeugnis wird ein Diploma Supplement nach dem European Diploma 
Supplement Model beigefügt. Das Diploma Supplement ordnet den Master-Studien-
gang dem „stärker forschungsorientierten“ Profiltyp im Sinne der ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Master-Studiengängen entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 10.10.2003 zu. 
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IV. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
 
 
§ 22 Wiederholung der Prüfungen, Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit "nicht ausreichend“ (5,0) bewertet 
wurden oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Bestan-
dene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 
 
(2) Die Wiederholungsprüfung ist zum nächstmöglichen Prüfungstermin, jedoch spä-
testens in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abzulegen; bei 
Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der Studierende 
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Zwischen Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses der Erstprüfung und der Wiederholungsprüfung müssen mindestens vier Wo-
chen liegen. 
 
(3) Eine zweite Wiederholung derselben studienbegleitenden Prüfungsleistung ist 
nicht möglich. Über Ausnahmefälle entscheidet auf schriftlichen Antrag der Prüfungs-
ausschuss. 
 
(4) Eine Master-Thesis, die mit "nicht ausreichend“ (5,0) bewertet worden ist oder als 
nicht bestanden gilt, kann einmal wiederholt werden. Der Antrag auf Wiederholung 
muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides einge-
reicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei 
denn, der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Eine Rückgabe des 
Themas ist nur dann zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten 
Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(5) Die gesamte Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine oder meh-
rere studienbegleitende Prüfungsleistungen oder die Master-Thesis endgültig nicht 
bestanden sind. 
 
 
§ 23 Bescheinigung über Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
 
(1) Kandidaten, die ihre Master-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten 
hierüber einen schriftlichen Bescheid vom Zentralen Prüfungsamt, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  
 
(2) Hat der Kandidat die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm auf 
Antrag vom Zentralen Prüfungsamt eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die 
die bestandenen Prüfungen (einschließlich Dezimalnote) und ggf. Studienleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 
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V. Schlussbestimmungen 
 
 
§ 24 Ungültigkeit 
 
(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die Noten der Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, berichtigt werden. Gege-
benenfalls kann die Prüfungsleistung für "nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-
Prüfung vom Prüfungsausschuss für "nicht bestanden" erklärt werden. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Kandidat darüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so 
kann die Prüfungsleistung für "nicht ausreichend“ (5,0) und die /Master-Prüfung vom 
Prüfungsausschuss für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) Der Kandidat ist vor einer Entscheidung anzuhören.  
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist zu entziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die 
Master-Prüfung aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 
 
 
§ 25 Rechtsmittel 
 
Der Kandidat kann gegen solche Entscheidungen im Prüfungsverfahren, die einen 
Verwaltungsakt darstellen, die einen Verwaltungsakt darstellen, Widerspruch erhe-
ben (§§ 68 ff. VwGO). Den Widerspruchsbescheid erlässt der Rektor der Universität 
Konstanz auf Vorschlag des Zentralen Prüfungsausschusses, der hierzu den  Prü-
fungsausschuss gemäß § 6 zu hören hat. 
 
 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Nach Abschluss der Master-Prüfung wird dem Kandidaten auf Antrag innerhalb eines 
Jahres Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gut-
achten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Das Zentrale Prüfungsamt 
bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 27 In-Kraft-Treten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt zum 1. Oktober 2005 in Kraft. 
 
 
Konstanz, 6. April 2005 
 

 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz  
Rektor 
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I. Allgemeiner Teil 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieser Studienplan regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 22. März 
2005 für den Masterstudiengang Public Policy and Management Inhalt und Aufbau 
des Studiums. 
 
 
§ 2 Studienaufnahme 
 
Das Studium im Masterstudiengang Public Policy and Management kann nur im Win-
tersemester aufgenommen werden. Es besteht eine örtliche Zulassungsbeschrän-
kung. 
 
 
§ 3 Eingangsvoraussetzungen 
 
Zum Masterstudiengang Public Policy and Management kann zugelassen werden, 
wer einen Hochschul-Abschluss in einem für den Studiengang einschlägigen Fach 
mit mindestens der Note gut besitzt. Durch die internationale Ausrichtung bedingt, 
sind die Unterrichtssprachen des Masterstudiengangs Englisch und Deutsch. Hier-
aus ergibt sich, dass bereits zu Beginn des Studiums ausreichende Englischkennt-
nisse notwendig sind. Bewerber2 müssen Englischkenntnisse entsprechend dem 
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) mit mindestens dem Grad C, 
dem TOEFL-Test mit mindestens 213 Punkten (computer based) bzw. 550 Punkten 
(paper based) oder einem anerkannten Äquivalent nachweisen. 
 
 
§ 4 Studienziele 
 
Beim Master-Studiengang Public Policy and Management handelt es sich um einen 
stärker forschungsorientierten Studiengang im Sinne der ländergemeinsamen Struk-
turvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
ter-Studiengängen entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
10.10.2003.  
 
Der Studiengang vermittelt eine wissenschaftliche Ausbildung, die die analytische 
Kompetenz von Politikwissenschaft und Managementlehre verbindet. In der Tradition 
des 1973 eingerichteten Diplomstudiengangs Verwaltungswissenschaft bringt der 
Master-Studiengang Public Policy and Management die Erträge einschlägiger Grund-
lagenforschung in einem praxisnahen Gegenstandsbereich zum Tragen, dessen 
Kern die politische Dimension von Organisation und Verwaltung und die materielle, 
organisatorische und institutionelle Dimension des Politischen ist. Ziel der Ausbildung 
                                            
2 Aus Gründen der Lesbarkeit sind in diesem Studienplan nicht männliche und weibliche Sprachform nebenein-
ander aufgeführt. Alle personenbezogenen Aussagen gelten stets für Frauen wie für Männer. Frauen können alle 
Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Prüfungsordnung in der männlichen Sprach-
form verwendet werden, in der entsprechenden weiblichen Sprachform führen.  
 
 



   

 

21 
 

21

ist die Befähigung zur Analyse der wechselseitigen Beeinflussung von Interessen, 
Machtbeziehungen, Handlungsstrategien, Konflikten und Konfliktlösungen als Grund-
lage der Gestaltung organisatorischer und administrativer Strukturen und der dafür 
maßgeblichen Bedingungen von Führung und Management im öffentlichen, privat-
wirtschaftlichen und gemeinnützigen Bereich.  
 
 
§ 5 Dauer und Gliederung des Studiums, Studienabschluss 
 
Die Regelstudienzeit für den der Master-Studiengang Public Policy and Management 
beträgt vier Semester. 
 
Der Studiengang gliedert sich in die vier Programme 
 
Public Policy and Governance 
Administrative Reform and Organizational Change 
European Integration and International Organization 
Management of Conflict and Peace.  
 
Die Wahl des Programms erfolgt verbindlich mit dem Aufnahmeantrag. Ein Wechsel 
des Programms während des Studiums ist nicht möglich. 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung sieht elf Veranstaltungen vor, darunter vier pro-
grammübergreifende Querschnittskurse (Research Design, Advanced Methods in 
Social Science Research, Political Theory, Organization and Mangement). Fünf wei-
tere Kurse sind programmspezifische Grundlagen- und Forschungsseminare, zwei 
Kurse sind programmspezifische Vorlesungen oder Seminare benachbarter Fächer.  
 
Die Lehre in den programmübergreifenden Querschnittskursen (Research Design, 
Advanced Methods in Social Science Research, Political Theory, Organization and 
Mangement) erfolgt ausschließlich, die Lehre in den sonstigen Kursen überwiegend 
in englischer Sprache. 
 
Erwünscht ist ein Auslandsstudium von einem Semester Dauer, das an einer wis-
senschaftlichen Einrichtung durchzuführen ist, mit dem der Fachbereich Politik- und 
Verwaltungswissenschaft ein programmspezifisches Austauschprogramm unterhält.  
 
Der Master-Studiengang beinhaltet ein obligatorisches Praktikum von mindestens 
drei Monaten Dauer, das mit einer einschlägigen Fallstudie abschließt.  
 
Für die Bearbeitung der Master-Thesis, die durch forschungsbezogene Kurse des 
dritten Semesters vorbereitet wird, stehen vier Monate zur Verfügung.  
 
Das Studium schließt mit der Verleihung des Master of Arts in Public Policy and Ma-
nagement ab.  
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§ 6 Vergabe von ECTS-Credits 
 
(1) Der gesamte Studienumfang in diesem Masterstudiengang entspricht mindestens 
120 ECTS-Credits. 
 
 2) ECTS-Credits (cr) sollen die zu erbringende Arbeitsleistung quantifizieren. Als 
durchschnittliche Arbeitsbelastung werden 1500 - 1800 Arbeitsstunden pro Studien-
jahr angesetzt und in 60 cr ( bzw. 30 cr pro Semester) umgerechnet. Ein cr entspricht 
somit dem geschätzten Arbeitsaufwand von ca. 25 - 30 Stunden und orientiert sich 
damit an den allgemeinen Regeln des European Credit Transfer System (ECTS). 
 
(3) ECTS-Credits werden nur gegen Nachweis einer individuellen bzw. eigenständig 
abgrenzbar erbrachten und bestandenen Leistung vergeben. 
 
 
§ 7 Studienberatung 
 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der 
Universität Konstanz. Sie erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, der 
Einschreibemodalitäten und auf allgemeine studentische Angelegenheiten. 
 
(2) Die studienbegleitende fachliche Beratung ist Aufgabe des Fachbereichs und er-
folgt durch Hochschullehrer, Programmsprecher und wissenschaftliche Mitarbeiter, 
insbesondere den Programmkoordinator. Die studienfachliche Beratung unterstützt 
die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung und Studienpla-
nung. 
 
 
 
II. Inhalte des Studiums 
 
§ 8 Inhaltsbeschreibungen und Qualifikationsziele der Programme 
 
1. Public Policy and Governance 
 
Gegenstand des Programms Public Policy and Governance sind die Formen und Er-
folgsbedingungen politischer Steuerung im internationalen und intersektoralen Ver-
gleich. Ziel ist die Befähigung zur Analyse der institutionellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen politischer Steuerung und der Problemlösungskapazität politi-
scher Entscheidungen und ihrer Umsetzung im politisch-administrativen System auf 
nationaler, supranationaler und internationaler Ebene. Das Programm qualifiziert ins-
besondere für Tätigkeiten in Bereichen der politischen Planung und des politischen 
Management im nationalen und internationalen Bereich.  
 
2. Administrative Reform and Organizational Change 
 
Gegenstand des Programms Administrative Reform and Organizational Change sind 
Prozesse des spontanen oder geplanten Wandels von Großorganisationen im öffent-
lichen und privaten Bereich. Ziel ist die die Befähigung zur Analyse der politischen, 
organisatorischen und personellen Voraussetzungen und Beschränkungen dieser 



   

 

23 
 

23

Veränderungsprozesse und eines effektiven Management des Wandels. Das Pro-
gramm qualifiziert insbesondere für Tätigkeiten im Projektmanagement privater Un-
ternehmen und öffentlicher Verwaltungen sowie in Stabsstellen für Organisation und 
Planung im öffentlichen, privaten und Dritten Sektor.  
 
3. European Integration and International Organization  
 
Gegenstand des Programms European Integration and International Organization 
sind die Prozesse der Europäischen Integration und sonstiger Formen regionaler o-
der sektoraler Integration auf supranationaler und internationaler Ebene. Ziel ist die 
Befähigung zur Analyse der Triebkräfte und der Entwicklungslogik dieser Prozesse, 
ihrer institutionellen Formen und ihrer Einbettung in die internationale Politik. Das 
Programm qualifiziert insbesondere für Tätigkeiten in den Einrichtungen der Europäi-
schen Union, in den internationalen Referaten oder Abteilungen von Behörden, ge-
sellschaftlichen Organisationen und Privatunternehmen und in internationalen Orga-
nisationen. 
 
4. Management of Conflict and Peace 
 
Gegenstand des Programms Management of Conflict and Peace sind inter- und 
intra-nationale Konflikte und deren Bewältigung durch politisches Management und 
internationale Verwaltung. Ziel ist die Befähigung zur Analyse von Konfliktursachen 
und Konfliktverläufen im Zusammenhang von internationaler Politik und internationa-
ler Verwaltung sowie der Organisation und Steuerung komplexer internationaler Or-
ganisationen im staatlichen und im Nicht-Regierungsbereich. Das Programm qualifi-
ziert insbesondere für die Planung und Implementation politischer und administrativer 
Formen des Konfliktmanagement, insbesondere Peacekeeping, und humanitärer In-
terventionen.  
 
 
§ 9 Inhaltsbeschreibungen und Qualifikationsziele der Module 
 
Die vier Programme des Master-Studiengangs Public Policy and Management wer-
den durch eine einheitliche curriculare Struktur mit vier Modulen integriert. Es handelt 
sich um: 
 
Modul 1: Methods 
Modul 2: Theories 
Modul 3: Applied Methods and Theories 
Modul 4: Related Disciplines 
 
 
Modul 1: Methods  
 
Dieses Modul beinhaltet zwei Pflichtveranstaltungen in Form einer Vorlesung: 
 
Research Design (7cr) 
Advanced Methods in Social Science Research (7cr) 
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Fakultativ, je nach Vorbildung von Studierenden aus anderen Fächern als Politik- 
und Verwaltungswissenschaft, ist einer der drei Kurse  
 
Basic Methods of Social Science Research 
Introduction into Political Theory 
Introduction into Organization and Management Theory  
 
zu besuchen. Hierzu können thematisch einschlägige Lehrveranstaltungen des BA-
Studiengangs Politik- und Verwaltungswissenschaft geöffnet werden.  
 
Der Kurs Research Design führt ein in die Standards und Techniken der 
Operationalisierung von Forschungsfragen aus dem Bereich der vier Programme des 
Master-Studiums. Der Kurs ist als Vorlesung mit Fallbeispielen konzipiert, von denen 
jeweils mindestens zwei aus den Programmen Public Policy and Governance, 
Administrative Reform and Organizational Change, European Integration and 
International Organization, Management of Conflict and Peace stammen müssen. 
Der Kurs soll unter Beteiligung von Dozenten aus diesen vier Programmen gestaltet 
werden. Der Leistungsnachweis ist in Form einer Klausur oder einer Hausarbeit zu 
erbringen.  
Der Kurs Advanced Methods in Social Science Research führt ein in komplexe 
deskriptive und analytische Methoden, die für die Bearbeitung von Forschungsauf-
gaben in den vier Programmen des Master-Studiengangs erforderlich sind. Der Kurs 
soll unter Beteiligung von Dozenten aus diesen vier Programmen gestaltet werden. 
Der Leistungsnachweis ist in Form einer Klausur oder einer Hausarbeit zu erbringen. 
 
 
Modul 2: Theories 
 
Dieses Modul besteht aus zwei Kursen in Vorlesungsform 
 
Political Theory (7cr) 
Organization and Management (7cr), 
 
sowie zwei Grundlagenseminaren im gewählten Programm 
 
Basic Seminar I (6cr) 
Basic Seminar II (6cr). 
 
Im Kurs Political Theory werden neben einer Wiederholung von Grundlagen der all-
gemeinen politischen Theorie insbesondere die theoretischen Grundlagen von For-
schungsproblemen der vier Programme des Master-Studiengangs behandelt. Dabei 
soll der Zusammenhang zwischen Fragestellungen der klassischen Politischen Theo-
rie mit theoretischen Problemen von Forschungsfragen der Programme Public Policy 
and Governance, Administrative Reform and Organizational Change, European In-
tegration and International Organization, Management of Conflict and Peace herge-
stellt und an exemplarischen Fällen illustriert werden. Der Kurs soll unter Beteiligung 
von Dozenten aus diesen vier Programmen gestaltet werden. Der Leistungsnachweis 
ist in Form einer Klausur oder einer Hausarbeit zu erbringen. 
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Im Kurs Organization and Management werden neben den allgemeinen Grundla-
gen der Organisationstheorie und der Managementlehre insbesondere die einschlä-
gigen theoretischen Grundlagen von Forschungsfragen der vier Programme des 
Master-Studiengangs behandelt. Dabei soll vor allem der Zusammenhang zwischen 
Kernfragen der Organisationstheorie und der Managementlehre und analytischen 
Problemen sowie Gestaltungsaufgaben in den Feldern Public Policy and Governan-
ce, Administrative Reform and Organizational Change, European Integration and In-
ternational Organization, Management of Conflict and Peace verdeutlicht werden. 
Der Kurs soll unter Beteiligung von Dozenten aus diesen vier Programmen gestaltet 
werden. Der Leistungsnachweis ist in Form einer Klausur oder einer Hausarbeit zu 
erbringen. 
 
Basic Seminar I und Basic Seminar II sind themenspezifische Kurse, die auf der 
Grundlage klassischer und jüngerer Forschungsliteratur in Grundprobleme des ge-
wählten Master-Programms einführen. Leistungsnachweise sind in Form eines Ein-
gangstests über die Kenntnis der Basisliteratur, die rechtzeitig anzugeben ist, und ei-
ner Hausarbeit zu einem ausgewählten Forschungsthema aus der einschlägigen Li-
teratur zu erbringen.  
 
 
Modul 3: Applied Methods and Theories 
 
Dieses Modul besteht aus drei Kursen in Seminarform: 
 
Seminar I (6cr). 
Seminar II (6cr). 
Directed Study (6cr). 
 
Seminar I und Seminar II  sind themenspezifische Kurse, die sich auf ausgewählte 
Forschungsprobleme der Bereiche Public Policy and Governance, Administrative 
Reform and Organizational Change, European Integration and International 
Organization, Management of Conflict and Peace beziehen. Hierbei werden die in 
den Modulen 1 und 2 (Methods, Theories) erworbenen methodischen und theoreti-
schen Kenntnisse und Fertigkeiten auf ausgewählte und in der einschlägigen Litera-
tur diskutierte Forschungsfragen bezogen. Der Leistungsnachweis erfolgt in Form ei-
ner Hausarbeit.  
 
Im Kurs Directed Study werden individuelle Arbeitsprojekte der Studierenden, die 
einen Bezug zum Thema der Master-Thesis haben sollen, vorgestellt und diskutiert. 
Dabei werden sowohl vom Dozenten als auch vom Studierenden die Bezüge zu den 
Inhalten der Module 1 (Methods) und 3 (Applied Methods and Theories) herausgear-
beitet. Die Arbeitsprojekte der Studierenden können auch im Kurs Research Design 
der darunterliegenden Jahrgangsstufe vorgestellt werden. Der Leistungsnachweis er-
folgt in Form einer Hausarbeit.  
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Modul 4: Related Disciplines 
 
Dieses Modul besteht aus zwei Kursen in Seminar- oder Vorlesungsform aus den 
Fächern Soziologie, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Geschichtswis-
senschaft, Philosophie oder Psychologie: 
 
Program Related Seminar I (6cr) 
Program Related Seminar II (6cr) 
 
In den Kursen Program Related Seminar I und Program Related Seminar II wer-
den in Absprache mit den Dozenten der benachbarten Disziplinen Soziologie, 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Philosophie 
und Psychologie empirische Phänomene und Forschungsprobleme mit Relevanz für 
das gewählte Programm im Master-Studiengang behandelt. Über die Anrechnung 
der betreffenden Kurse entscheidet der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss 
hört dazu den Studiendekan, der die Stellungnahme der Verantwortlichen für das 
betreffende Programm des Master-Studiengangs einholt. Über die Art des Leis-
tungsnachweises entscheidet der jeweilige Dozent.  
 
 
§ 10 Praktikum 
 
Das Studium umfasst ein mindestens dreimonatiges Praktikum (Internship) in einem 
Aufgabenbereich, der für das gewählte Programm einschlägig ist und zu einem 
Thema der Kurstypen Seminar, Program Related Seminar, Directed Study in Bezie-
hung stehen soll. Über das Praktikum ist ein gesonderter Leistungsnachweis in Form 
einer Fallstudie in einem Umfang von mindestens 30 Seiten zu erbringen. Praktikum 
und Fallstudie werden mit 20 cr bewertet. 
 
 
§ 11 Master-Thesis 
 
Die Master-Thesis, für die eine Bearbeitungszeit von vier Monaten zur Verfügung 
steht, bezieht sich auf ein ausgewähltes Forschungsproblem aus dem gewählten 
Programm. Den Master-Kandidaten soll Gelegenheit gegeben werden, ihre Arbeit im 
Kurs Directed Study, in Ausnahmefällen auch in einem Kurs des Doktorandenstudi-
ums, vorzustellen. Die Master-Thesis wird mit 30 cr bewertet. 
 
 
§ 12 Studienablaufplan 
 
Unbeschadet der Freiheit des Studenten, den zeitlichen und organisatorischen Ver-
lauf seines Studiums selbst verantwortlich zu planen, wird der folgende Musterstu-
dienplan als zweckmäßig empfohlen. 
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Modul 1  
Methods 

Modul 2 
Theories 

Modul 3 
Applied Methods & 

Theories 

Module 4 
Related Disciplines 

1 
 
27cr 

Research Design 
7cr 

fakultativ, je nach Vor-
bildung: 
Basic Methods of 

Social 
Science 
Research  
or 

Introduction into 
Political Theory  or 

Introduction into 
Organization and 
Management 
Theory 

 
 

Political Theory 
7cr

Organization & 
Management  

7cr
Basic Seminar I  
- Public Policy and  
Governance  or 
- Management of 
Conflict and Peace  or 
- Administrative 
Reform and 
Organizational 
Change  or 
- European Integration 
and International 
Organization 

6cr

  

2 
 
25 cr 

Advanced Methods 
in Social Science 
Research 

7cr 

Basic Seminar II 
im jeweiligen Pro-
gramm 
(Fortsetzung vom vor-
herigen Semester 

6cr
 

Seminar I 
im jeweiligen Pro-
gramm 

6cr
 

Program-related 
Seminar I in 
Economics 
or Sociology 
or Law 
or History 
or Philosophy 
or Psychology 

6 cr
3 
 
38cr 

 
 

 Internship (3 Monate) 
und Related Case 
Study (in den voran-
gehenden Semester-
ferien, wahlweise 
auch zwischen dem 
Ende des 3. und dem 
Beginn des 4. Semes-
ters)          20cr 
 
Seminar II 
im jeweiligen Pro-
gramm            6cr 
 
Directed Study  
im jeweiligen Pro-
gramm             6cr 

Program-related 
Seminar II in 
Economics 
or Sociology 
or Law 
or History 
or Philosophy 
or Psychology 

6 cr

4 
 
30cr 

   
Master Thesis (4 
Monate)              30cr    
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II. Schlussbestimmungen 
 
§ 13 In-Kraft-Treten 
 
Der Studienplan tritt am Tage nach der Bekanntmachung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Konstanz in Kraft. 
 
 
Konstanz, 6. April 2005 
 

 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz  
Rektor 
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